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l. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Benutzung der Kindertageseinrichtung der Stadt Aub (Kita-Gebührensatzung)

Auf Grund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Aub folgende
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung der

Stadt Aub:

§1

§ 5 Abs. l wird wie folgt geändert:

Für jeden angefangenen Monat werden, auch bei Krankheits- und Urlaubszeiten folgende
Gebühren für das Kindergartenjahr erhoben:
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Kinder ab 3 Jahren
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§2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Stadt Aub, den 06 l 023

Roman Menth l. Bürgermeister


